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1. Instanz
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Datum 12.09.2002

2. Instanz

Aktenzeichen L 2 RA 234/03
Datum 05.02.2004

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Neuruppin vom 12.
September 2002 wir zurÃ¼ckgewiesen. Die Beteiligten haben einander
auÃ�ergerichtliche Kosten auch des Berufungsverfahrens nicht zu erstatten. Die
Revision wird nicht zugelassen.

GrÃ¼nde:

I.

Der KlÃ¤ger begehrt von der Beklagten die Feststellung der ZugehÃ¶rigkeit zur
zusÃ¤tzlichen Altersversorgung der technischen Intelligenz (AVtI) fÃ¼r die Zeit vom
23. Mai 1966 bis 30. Juni 1990 und die BerÃ¼cksichtigung der wÃ¤hrend dieser Zeit
erzielten Arbeitsentgelte.

Der im â�¦1936 geborene KlÃ¤ger ist Dipl.-Chemiker (Urkunde der Technischen
Hochschule fÃ¼r Chemie L.-M. vom 07. November 1960) und fÃ¼hrt den
akademischen Grad eines Doktors der Naturwissenschaften (Urkunde der
Technischen Hochschule fÃ¼r Chemie "K. S." L.-M. vom 17. Mai 1966). Er war vom
21. November 1960 bis 22. Mai 1966 als wissenschaftlicher Assistent an der
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Technischen Hochschule fÃ¼r Chemie L.-M. und vom 23. Mai 1966 bis wenigstens
30. Juni 1990 als Themen- und Gruppenleiter beziehungsweise wissenschaftlicher
Mitarbeiter fÃ¼r Automatisierung und Rechnereinsatz beim VEB Petrolchemisches
Kombinat (PCK) S. beschÃ¤ftigt.

Zum 01. Oktober 1971 trat der KlÃ¤ger der freiwilligen Zusatzrentenversicherung
(FZR) bei, wobei er BeitrÃ¤ge nur fÃ¼r das Einkommen bis 1 200,00 Mark monatlich
beziehungsweise 14 400,00 Mark jÃ¤hrlich zahlte.

Im November 1999 beantragte der KlÃ¤ger unter Hinweis auf die Rechtsprechung
des Bundessozialgerichts (BSG), die ZugehÃ¶rigkeit zur AVtI festzustellen. Er
fÃ¼gte die Entgeltbescheinigung der Petrolchemie und Kraftstoffe PCK AG S. vom
02. November 1992 bei.

Mit Bescheid vom 25. Juni 2001 stellte die Beklagte die Zeit vom 21. November
1960 bis 22. Mai 1966 als Zeit der ZugehÃ¶rigkeit zur Altersversorgung der
Intelligenz an wissenschaftlichen, kÃ¼nstlerischen, pÃ¤dagogischen und
medizinischen Einrichtungen (AVI) unter BerÃ¼cksichtigung der Arbeitsentgelte
fest. Im Ã�brigen lehnte sie den Antrag ab. Den dagegen eingelegten Widerspruch
wies sie mit Widerspruchsbescheid vom 11. September 2001 zurÃ¼ck: Die
Qualifikation als Dipl.-Chemiker entspreche nicht dem Titel eines Ingenieurs oder
Technikers im Sinne der AVtI. Die tatsÃ¤chliche AusÃ¼bung einer
ingenieurtechnischen TÃ¤tigkeit sei unbeachtlich. Die ausgeÃ¼bte BeschÃ¤ftigung
kÃ¶nne lediglich zu den so genannten ErmessensfÃ¤llen gerechnet werden. Eine bis
zum 30. Juni 1990 nicht getroffene Ermessensentscheidung kÃ¶nne jetzt allerdings
nicht mehr nachgeholt werden.

Dagegen hat der KlÃ¤ger am 11. Oktober 2001 beim Sozialgericht Neuruppin Klage
erhoben und vorgetragen:

WÃ¤hrend seiner gesamten BeschÃ¤ftigungszeit beim VEB PCK S. sei er als
technischer Ingenieur tÃ¤tig gewesen. Zu Zeiten der DDR seien auch
Dipl.-Chemiker BegÃ¼nstigte der AVtI gewesen. Die Rechtsprechung des BSG vom
12. Juni 2001 (B 4 RA 107/00 R) benachteilige ihn. Sein absolviertes
Hochschulstudium sei in betrÃ¤chtlichem Umfang ein technisches Ingenieurstudium
gewesen. Das "Pech", ein Ingenieurstudium an einer Hochschule mit einem
"falschen" Titel abgeschlossen zu haben, dÃ¼rfe nicht zu seinen Ungunsten
ausgelegt werden.

Mit Urteil vom 12. September 2002 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Zur
BegrÃ¼ndung hat es auf die zutreffenden AusfÃ¼hrungen im
Widerspruchsbescheid und ergÃ¤nzend auf die zwischenzeitlich ergangenen
Entscheidungen des BSG vom 10. April 2002 (B 4 RA 32/01 R und B 4 RA 18/01 R)
Dipl.-Chemiker betreffend verwiesen. Der berufliche Abschluss als Dipl.-Chemiker
und Doktor der Naturwissenschaften berechtige nicht zum FÃ¼hren des Titels eines
Ingenieurs oder Technikers.

Gegen das seinen ProzessbevollmÃ¤chtigten am 23. September 2002 zugestellte

                             2 / 11



 

Urteil richtet sich die am 09. Oktober 2002 eingelegte Berufung des KlÃ¤gers.

Nach seiner Ansicht seien Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit zur AVtI immer dann
anzuerkennen, wenn nach Abschluss einer technischen oder
naturwissenschaftlichen Hoch- beziehungsweise Fachschulausbildung eine der
Ausbildung entsprechende ingenieurtechnische TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt worden sei.
Die Zusatzversorgungssysteme in der DDR seien in den 50-er Jahren fÃ¼r
bestimmte Wirtschaftsbereiche beziehungsweise Berufsgruppen eingefÃ¼hrt
worden, um die starke Fluktuation unter der Intelligenz einzudÃ¤mmen und durch
materiellen Anreiz eine Stammbelegschaft abzusichern. Nach dem Mauerbau im
August 1961 sei diese Fluktuation abrupt eingeschrÃ¤nkt gewesen; die
Schwerpunktbetriebe hÃ¤tten daher nur noch eine stark restriktive Erteilung einer
Versorgungszusage praktiziert. Diese stark restriktive Praxis habe das BSG
zunÃ¤chst zum Anlass genommen, die ZugehÃ¶rigkeit zu einem
Zusatzversorgungssystem nicht notwendig von einer Versorgungszusage abhÃ¤ngig
zu machen. DemgegenÃ¼ber vÃ¶llig unverstÃ¤ndlich sei das am 12. Juni 2001
ergangene Urteil, wonach maÃ�geblich auf den Titel eines Ingenieurs abzustellen
sei. Dies verletze den Gleichheitssatz des Art. 3 Grundgesetz (GG) und diskriminiere
die Ausbildung und Qualifikation der naturwissenschaftlichen Akademiker
(Chemiker, Physiker oder Mathematiker).

In der DDR habe es nie eine "zusÃ¤tzliche Altersversorgung fÃ¼r Ingenieure und
Techniker" gegeben. Der Versuch, den Begriff "technische Intelligenz" auf diese
Berufsgruppen zu begrenzen, entspreche nicht der Absicht des Gesetzgebers der
DDR, was belegt werde durch die FÃ¼nfte DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur
Verordnung zur Entwicklung einer fortschrittlichen demokratischen Kultur des
deutschen Volkes und zur weiteren Verbesserung der Arbeits- und
Lebensbedingungen der Intelligenz â�� ZuschlÃ¤ge fÃ¼r ununterbrochene
BeschÃ¤ftigungsdauer â�� vom 24. Januar 1956 (GBl. DDR I 1956, 163) â��
ZuschlÃ¤ge-DB -, die Erste DurchfÃ¼hrungs-bestimmung zur Verordnung Ã¼ber die
zusÃ¤tzliche Altersversorgung der technischen Intelligenz in den volkseigenen und
ihnen gleichgestellten Betrieben vom 26. September 1950 (GBl. DDR 1950, 1043)
â�� 1. DB zur AVtI-VO -, die Dritte DurchfÃ¼hrungsbestimmung zur Verordnung
Ã¼ber die Verbesserung der Entlohnung der Arbeiter und Angestellten in den
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben vom 24. Mai 1951 (GBl. DDR
1951, 488) â�� 3. DB zur Entlohnungs-VO -, die Erste DurchfÃ¼hrungsbestimmung
zur Verordnung Ã¼ber die PrÃ¤mienzahlung fÃ¼r das ingenieurtechnische Personal
einschlieÃ�lich der Meister und fÃ¼r das kaufmÃ¤nnische Personal in den
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben â�� Industriezweige Kohle,
Energie, Metallurgie, Chemie, Steine und Erden sowie Bauindustrie und VHZ Schrott
â�� vom 01. November 1951 (GBl. DDR 1951, 1043) â�� 1. DB zur
PrÃ¤mienzahlung-VO -, die Verordnung Ã¼ber die ErhÃ¶hung der GehÃ¤lter fÃ¼r
Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker in der Deutschen Demokratischen
Republik vom 28. Juni 1952 (GBl. DDR 1952, 510) â�� GehaltserhÃ¶hung- VO 1952
-, die Verordnung Ã¼ber die Neuregelung des Abschlusses von EinzelvertrÃ¤gen
mit AngehÃ¶rigen der Intelligenz in der Deutschen Demokratischen Republik vom
23. Juli 1953 (GBl. DDR 1953, 897) â�� EinzelvertrÃ¤ge-VO 1953 -, die Verordnung
Ã¼ber die Verleihung des Ehrentitels "Verdienter Techniker des Volkes" (GBl. DDR I
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1959, 200) und die Anordnung Ã¼ber die EinfÃ¼hrung der Rahmenrichtlinie fÃ¼r
die neue Gliederung der BeschÃ¤ftigten der Industrie und des Bauwesens vom 10.
Dezember 1974 (GBl. DDR I 1975, 1) â�� Anordnung vom 10. Dezember 1974. Die
betriebliche Praxis habe keinen Unterschied zwischen Dipl.-Ingenieuren einerseits
und Dipl.-Chemikern u. a. andererseits gemacht. Alle seien einheitlich nach dem
gleichen Gehaltssystem (I-Gruppen) entlohnt worden. Nunmehr entstehe die
groteske Situation, dass Personen trotz gleicher Aufgaben unterschiedlich behandelt
wÃ¼rden. Dipl.-Chemiker, Dipl.-Mathematiker u. a. seien vielfach als Leiter von
Ingenieuren eingesetzt gewesen. Der Ingenieurverband der DDR, die Kammer der
Technik (KdT), habe Ingenieure und Naturwissenschaftler aufgenommen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Neuruppin vom 12. September 2002 aufzuheben und
die Beklagte unter Ã�nderung des Bescheides vom 25. Juni 2001 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 11. September 2001 zu verpflichten, die Zeit vom 23.
Mai 1966 bis 30. Juni 1990 als Zeit der ZugehÃ¶rigkeit zur AVtI sowie die wÃ¤hrend
dieser Zeit erzielten Arbeitsentgelte festzustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das erstinstanzliche Urteil fÃ¼r zutreffend und verweist auf die
zwischenzeitlich gefestigte Rechtsprechung des BSG.

Den Beteiligten ist mit VerfÃ¼gung vom 05. Dezember 2003 mitgeteilt worden,
dass eine Entscheidung nach Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) in Betracht
kommt; ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 19. Dezember 2003
gegeben worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes sowie des weiteren
Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten und der
beigezogenen Verwaltungsakte der Beklagten ( â�¦), die bei der Entscheidung
vorgelegen haben, Bezug genommen.

II.

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet.

Da der Senat die Berufung einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine mÃ¼ndliche
Verhandlung â�� insbesondere im Hinblick darauf, dass die Beteiligten bereits
ausfÃ¼hrlich ihre Argumente vorgebracht haben â�� nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt,
hat er nach deren AnhÃ¶rung von der durch Â§ 153 Abs. 4 SGG erÃ¶ffneten
MÃ¶glichkeit Gebraucht gemacht, durch Beschluss zu entscheiden.

Das Sozialgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen.
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Der Bescheid vom 25. Juni 2001 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 11.
September 2001 ist rechtmÃ¤Ã�ig. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch darauf, dass
die Beklagte die Zeit vom 23. Mai 1966 bis 30. Juni 1990 als Zeit der ZugehÃ¶rigkeit
zur AVtI und das wÃ¤hrend dieser Zeit erzielte Arbeitsentgelt feststellt, denn der
KlÃ¤ger ist wÃ¤hrend des streitigen Zeitraums nicht berechtigt gewesen, den Titel
eines Ingenieurs oder Technikers zu fÃ¼hren.

Nach Â§ 8 Abs. 1 SÃ¤tze 1 und 2 und Abs. 2 Anspruchs- und
AnwartschaftsÃ¼berfÃ¼hrungsgesetz (AAÃ�G) hat der vor der Ã�berfÃ¼hrung der
AnsprÃ¼che und Anwartschaften zustÃ¤ndige VersorgungstrÃ¤ger den fÃ¼r die
Feststellung der Leistung zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger der Rentenversicherung
unverzÃ¼glich die Daten mitzuteilen, die zur DurchfÃ¼hrung der Versicherung und
zur Feststellung der Leistung aus der Rentenversicherung erforderlich sind. Dazu
gehÃ¶ren auch das tatsÃ¤chlich erzielte Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen des
Berechtigten oder der Person, von der sich die Berechtigung ableitet, sowie die
Daten, die sich nach Anwendung von Â§Â§ 6 und 7 AAÃ�G ergeben. Der
VersorgungstrÃ¤ger hat dem Berechtigten den Inhalt der Mitteilung nach Â§ 8 Abs.
2 AAÃ�G durch Bescheid bekannt zu geben (Â§ 8 Abs. 3 Satz 1 AAÃ�G).

Nach Â§ 5 Abs. 1 Satz 1 AAÃ�G gelten als Pflichtbeitragszeiten der
Rentenversicherung Zeiten der ZugehÃ¶rigkeit zu einem Versorgungssystem, in
denen eine BeschÃ¤ftigung oder eine TÃ¤tigkeit ausgeÃ¼bt worden ist.

Die Beklagte â�� als zustÃ¤ndiger VersorgungstrÃ¤ger fÃ¼r die AVtI (Â§ 8 Abs. 4
Nr. 1 in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 1 AAÃ�G) â�� hat nach dieser Vorschrift eine
ZugehÃ¶rigkeit des KlÃ¤gers zur AVtI fÃ¼r die streitige Zeit nicht festzustellen,
denn die Voraussetzungen des Â§ 5 Abs. 1 Satz 1 AAÃ�G liegen nicht vor.

Â§ 5 Abs. 1 Satz 1 AAÃ�G knÃ¼pft bei der Frage, ob eine ZugehÃ¶rigkeit zu einem
Versorgungssystem vorliegt, am Recht der DDR an, so dass es insoweit auf die
maÃ�gebenden Vorschriften des Beitrittsgebietes ankommt.

Es handelt sich hierbei grundsÃ¤tzlich um die Gesamtheit der Vorschriften, die
hinsichtlich des jeweiligen Versorgungssystems nach Anlage 1 und 2 AAÃ�G
bestehen. Bezogen auf die AVtI sind dies die im streitigen Zeitraum gÃ¼ltige
Verordnung Ã¼ber die zusÃ¤tzliche Altersversorgung der technischen Intelligenz in
den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben vom 17. August 1950 (GBl.
DDR 1950, 8440) â�� AVtI-VO â�� und die Zweite DurchfÃ¼hrungs-bestimmung zur
AVtI-VO vom 24. Mai 1951 (GBl. DDR 1951, 487) â�� 2. DB zur AVtI-VO.

Allerdings sind nicht alle Regelungen der AVtI zu Bundesrecht geworden. Dies gilt u.
a. zunÃ¤chst fÃ¼r die Vorschriften Ã¼ber die Zuteilung von Versorgungszusagen
(Â§ 1 Abs. 3 2. DB zur AVtI-VO). Insgesamt sind solche Regelungen kein
Bundesrecht, die eine bewertende oder eine Ermessensentscheidung eines
Betriebes, Direktors, einer staatlichen Stelle der DDR etc. vorsahen. Zu Bundesrecht
sind nur diejenigen Vorschriften geworden, die als zwingende Bestimmungen
gebundenen Verwaltungshandelns verstanden werden kÃ¶nnen (vgl. BSG, Urteil
vom 10. April 2002 â�� B 4 RA 18/01 R).

                             5 / 11



 

Nach Â§ 1 AVtI-VO wurde fÃ¼r die AngehÃ¶rigen der technischen Intelligenz in den
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben Ã¼ber den Rahmen der
Sozialpflichtversicherung hinaus eine Versorgungsversicherung eingefÃ¼hrt. Nach
Â§ 5 AVtI-VO waren die erforderlichen DurchfÃ¼hrungsbestimmungen vom
Ministerium der Finanzen im Einvernehmen mit dem Ministerium fÃ¼r Industrie und
dem Ministerium fÃ¼r Arbeit und Gesundheitswesen zu erlassen. Davon wurde u. a.
mit der 2. DB zur AVtI-VO Gebrauch gemacht, die zum 01. Mai 1951 in Kraft trat (Â§
10 Abs. 1 2. DB zur AVtI-VO) und mit der zugleich die 1. DB zur AVtI-VO auÃ�er Kraft
gesetzt wurde (Â§ 10 Abs. 2 2. DB zur AVtI-VO).

Generell war dieses System eingerichtet fÃ¼r 1. Personen, die berechtigt waren,
eine bestimmte Berufsbezeichnung zu fÃ¼hren und 2. die entsprechende TÃ¤tigkeit
tatsÃ¤chlich ausgeÃ¼bt haben, und zwar 3. in einem volkseigenen
Produktionsbetrieb im Bereich der Industrie oder des Bauwesens (vgl. BSG, Urteil
vom 10. April 2002 â�� B 4 RA 18/01 R).

Im Einzelnen betraf die 2. DB zur AVtI-VO drei Personengruppen:

Nach Â§ 1 Abs. 1 SÃ¤tze 1 und 2 2. DB zur AVtI-VO galten als AngehÃ¶rige der
technischen Intelligenz Ingenieure, Konstrukteure, Architekten und Techniker aller
Spezialgebiete, wie Ingenieure und Techniker des Bergbaus, der Metallurgie, des
Maschinenbaus, der Elektrotechnik, der Feinmechanik und Optik, der Chemie, des
Bauwesens und Statiker. Zu diesem Kreis gehÃ¶rten ferner Werkdirektoren und
Lehrer technischer FÃ¤cher an den Fach- und Hochschulen.

Nach Â§ 1 Abs. 1 Satz 3 2. DB zur AVtI-VO konnten auÃ�erdem auf Antrag des
Werkdirektors durch das zustÃ¤ndige Fachministerium beziehungsweise die
zustÃ¤ndige Hauptverwaltung auch andere Personen, die verwaltungstechnische
Funktionen bekleideten, wie stellvertretende Direktoren, Produktionsleiter,
Abteilungsleiter, Meister, Steiger, Poliere im Bauwesen, Laboratoriumsleiter,
Bauleiter, Leiter von produktionstechnischen Abteilungen und andere Spezialisten,
die nicht den Titel eines Ingenieurs oder Technikers hatten, aber durch ihre Arbeit
bedeutenden Einfluss auf den Produktionsprozess ausÃ¼bten, eingereiht werden.

Nach Â§ 1 Abs. 3 2. DB zur AVtI-VO gehÃ¶rten zum Kreis der
Versorgungsberechtigten ferner, wer aufgrund eines Einzelvertrages Anspruch auf
eine Altersversorgung hatte.

Bei den beiden letztgenannten Vorschriften handelt es sich nicht um abstrakt-
generelle Regelungen. Das BSG hat dies bereits im Urteil vom 12. Juni 2001 â�� B 4
RA 107/00 R â�� bezogen auf Â§ 1 Abs. 1 Satz 3 2. DB zur AVtI-VO (so genannte
ErmessensfÃ¤lle) entschieden. Eine Einbeziehung des dort genannten
Personenkreises war nicht obligatorisch, sondern bedurfte einer individuellen
Einzelentscheidung, die im Ermessen der jeweils dafÃ¼r zustÃ¤ndigen Stellen
stand, wie aus der Formulierung "kÃ¶nnen" hervorgeht. Nichts anderes gilt fÃ¼r die
Regelung des Â§ 1 Abs. 3 2. DB zur AVtI-VO (so genannte EinzelvertragsfÃ¤lle).
Diese Vorschrift wÃ¤re Ã¼berflÃ¼ssig gewesen, wenn sie Personen betroffen
hÃ¤tte, die ohnehin nach den abstrakt-generellen Voraussetzungen des Â§ 1 Abs. 1
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SÃ¤tze 1 und 2 2. DB zur AVtI-VO schon einbezogen wÃ¤ren. Allerdings gab es
durchaus insoweit Ã�berschneidungen. Dies lag darin begrÃ¼ndet, dass der
Einzelvertrag arbeitsrechtlicher Natur war. Â§ 1 Abs. 3 2. DB zur AVtI-VO stellte
insoweit die Schnittstelle zum Arbeitsrecht her, als damit die versorgungsrechtliche
Relevanz einer arbeitsrechtlichen Vereinbarung angeordnet wurde.

Die vom KlÃ¤ger genannte 3. DB zur Entlohnungs-VO kann nicht isoliert von der
zugrunde liegenden Verordnung Ã¼ber die Verbesserung der Entlohnung der
Arbeiter und Angestellten in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben
vom 17. August 1950 (GBl. DDR 1950, 839) â�� Entlohnungs-VO â�� gesehen
werden. Nach Â§ 1 Entlohnungs-VO wurden die tariflichen LÃ¶hne der in den
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben beschÃ¤ftigten Arbeiter mit
Wirkung vom 01. September 1950 entsprechend der anliegenden Tabelle erhÃ¶ht.
Die GehÃ¤lter der technischen und kaufmÃ¤nnischen Angestellten der volkseigenen
und ihnen gleichgestellten Betriebe wurden nach Â§ 3 Abs. 1 Entlohnungs-VO
Ã¼berprÃ¼ft und erhÃ¶ht, wobei die Rahmenbedingungen in den nachfolgenden
AbsÃ¤tzen 2 bis 4 festgelegt wurden. Nach Â§ 4 Entlohnungs-VO konnten
schlieÃ�lich fÃ¼r leitende Angestellte und FachkrÃ¤fte besonderer Qualifikation
EinzelvertrÃ¤ge abgeschlossen werden, wobei es sich um eine auÃ�ertarifliche
Entlohnung handelte, fÃ¼r die ein entsprechender Fond bereitgestellt wurde.

Der Einzelvertrag war nach Â§ 2 Abs. 1 3. DB zur Entlohnungs-VO â�� als
arbeitsrechtliche Regelung â�� zwischen dem verantwortlichen Leiter des Betriebes
und dem Vertragspartner abzuschlieÃ�en. Die in den EinzelvertrÃ¤gen
(auÃ�ertariflich) festgelegten GehÃ¤lter waren in den FinanzplÃ¤nen der einzelnen
Betriebe und sonstigen Einrichtungen bereitzustellen (Â§ 3 3. DB zur Entlohnungs-
VO). Die ArbeitsvertrÃ¤ge mit den AngehÃ¶rigen der Intelligenz, die in den unter Â§
1 3. DB zur Entlohnungs-VO bezeichneten Einrichtungen bereits beschÃ¤ftigt waren,
waren bis zum 30. Juni 1951 durch EinzelvertrÃ¤ge zu ersetzen (Â§ 4 Abs. 1 3. DB
zur Entlohnungs-VO). Solche (arbeitsvertraglichen) EinzelvertrÃ¤ge waren nach Â§ 1
3. DB zur Entlohnungs-VO mit solchen AngehÃ¶rigen der technischen Intelligenz
abzuschlieÃ�en, die in volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben
verantwortlich tÃ¤tig waren und hervorragenden Einfluss auf die Produktion
nahmen. Dazu gehÃ¶rten Ingenieure, Konstrukteure, Techniker, Chemiker,
Werkleiter, Leiter groÃ�er Werkabteilungen, hervorragende Wirtschaftler, Leiter von
Laboratorien, Leiter von Arbeitsvorbereitungsabteilungen in grÃ¶Ã�eren Betrieben,
Bauingenieure, Bautechniker, Statiker und Bauleiter von groÃ�en Baustellen. Dies
galt nach Â§ 1 Abs. 3 3. DB zur Entlohnungs-VO auch fÃ¼r AngehÃ¶rige der
Intelligenz, die auf wissenschaftlichem Gebiet arbeiteten, soweit sie in solchen
Einrichtungen, die zur ErfÃ¼llung des Volkswirtschaftsplanes beitrugen, stÃ¤ndig
hervorragend tÃ¤tig waren. Soweit in Â§ 1 Abs. 1 3. DB zur Entlohnungs-VO
bestimmte Berufsgruppen der technischen Intelligenz aufgefÃ¼hrt waren,
bedeutete dies noch nicht eine Verpflichtung des Betriebes zum Abschluss eines
Einzelvertrages. Hinzukommen musste vielmehr noch eine verantwortliche
TÃ¤tigkeit und ein hervorragender Einfluss auf die Produktion. Es wÃ¤re nÃ¤mlich
nicht nachvollziehbar, dass dieses Erfordernis fÃ¼r AngehÃ¶rige der
wissenschaftlichen Intelligenz gegolten hÃ¤tte, nicht jedoch fÃ¼r AngehÃ¶rige der
technischen Intelligenz. Soweit daher in Â§ 1 Abs. 1 3. DB zur Entlohnungs-VO
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einzelne Berufsgruppen aufgefÃ¼hrt waren, stellt dies nichts anderes als eine
konkretisierende Beschreibung der technischen Intelligenz dar und bedeutet nicht,
dass mit jedem aus der dort genannten Berufsgruppe ein Einzelvertrag
abgeschlossen werden musste.

Neben der auÃ�ertariflichen Entlohnung kamen die in Â§ 1 3. DB zur Entlohnungs-
VO genannten leitenden Angestellten und FachkrÃ¤fte besonderer Qualifikation (Â§
4 Entlohnungs-VO) auÃ�erdem in den Genuss einer zusÃ¤tzlichen Altersversorgung,
denn Â§ 5 3. DB zur Entlohnungs-VO bestimmte, dass in alle EinzelvertrÃ¤ge, die
gemÃ¤Ã� dieser DurchfÃ¼hrungsbestimmung abzuschlieÃ�en waren, die
zusÃ¤tzliche Altersversorgung entsprechend der Verordnung vom 17. August 1950
Ã¼ber die zusÃ¤tzliche Alterversorgung der technischen Intelligenz in den
volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben einzubeziehen war. Â§ 5 3. DB
zur Entlohnungs-VO ordnete somit lediglich die arbeitsrechtliche Pflicht des
Betriebes zum Abschluss einer solchen Vereinbarung an, wÃ¤hrend Â§ 1 Abs. 3 2.
DB zur AVtI-VO deren versorgungsrechtliche Verbindlichkeit anerkannte (vgl. dazu
auch BSG, Urteil vom 10. April 2002 â�� B 4 RA 18/01 R). Allerdings begrÃ¼ndete
der Einzelvertrag lediglich fÃ¼r den Personenkreis den konstitutiven Anspruch auf
eine zusÃ¤tzliche Altersversorgung, der nicht schon ohnehin abstrakt-generell nach
Â§ 1 Abs. 1 SÃ¤tze 1 und 2 2. DB zur AVtI-VO in die AVtI einbezogen war.
BegÃ¼nstigt durch den Einzelvertrag waren daher in versorgungsrechtlicher
Hinsicht nicht die Ingenieure, sondern u. a. Chemiker (mit verantwortlicher
TÃ¤tigkeit und hervorragendem Einfluss auf die Produktion).

Entgegen der Ansicht des KlÃ¤gers spricht die 3. DB zur Entlohnungs-VO auch
dafÃ¼r, dass Dipl.-Chemiker nicht wie Ingenieure und Techniker abstrakt-generell in
die AVtI einbezogen waren. Die 3. DB zur Entlohnungs-VO und die 2. DB zur AVtI-VO
stammen nicht nur vom selben Tag (24. Mai 1951), sondern auch vom selben
Regelungsgeber (nÃ¤mlich der "Regierung der Deutschen Demokratischen
Republik, Ulbricht, Stellvertreter des MinisterprÃ¤sidenten"). WÃ¤re tatsÃ¤chlich
beabsichtigt gewesen, Chemiker den Ingenieuren und Technikern auch im Rahmen
der 2. DB zur AVtI-VO gleichzustellen, hÃ¤tte es nahegelegen, beiden
DurchfÃ¼hrungsbestimmungen denselben oder zumindest einen Ã¤hnlichen
Wortlaut zu geben. Dies ist jedoch nicht geschehen. Im Gegenteil: WÃ¤hrend nach
Â§ 1 1. DB zur AVtI-VO als AngehÃ¶rige der technischen Intelligenz im Sinne des Â§
1 der Verordnung neben Ingenieuren und Technikern auch noch Chemiker galten,
die konstruktiv und schÃ¶pferisch in einem Produktionsbetrieb verantwortlich tÃ¤tig
waren und hervorragenden Einfluss auf die HerstellungsvorgÃ¤nge nahmen, sowie
konstruktiv und schÃ¶pferisch tÃ¤tige Baumeister und Architekten, wurden de
Chemiker mit der 2. DB zur AVtI-VO sogar (ausdrÃ¼cklich) vom abstrakt-generellen
Anwendungsbereich herausgenommen.

Das BSG hat im Urteil vom 10. April 2002 (B 4 RA 18/01 R) dazu u. a. ausgefÃ¼hrt:
Â§ 1 Abs. 1 Satz 1 2. DB zur AVtI-VO benennt nicht die Berufsgruppe der
Dipl.-Chemiker. Insoweit war im Mai 1951 eine Ã�nderung gegenÃ¼ber der 1. DB
zur AVtI-VO eingetreten. FÃ¼r die Sparte "Chemie" wurden in der 2. DB zur AVtI-VO
ausdrÃ¼cklich nur noch "Techniker der Chemie" benannt. Die NichterwÃ¤hnung der
Chemiker in Â§ 1 Abs. 1 Satz 1 2. DB zur AVtI-VO ist auch kein bis zum 30. Juni
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1990, also fast 50 Jahre, unbemerkt gebliebenes Redaktionsversehen, denn dafÃ¼r
gibt es keine objektivierbaren Anhaltspunkte in von der DDR verlautbarten Texten
oder in deren Staatspraxis. Das Vorbringen der KlÃ¤gerin in jenem Verfahren, wie
auch das hiesige Vorbringen des KlÃ¤gers, spricht zudem dagegen. Bedurfte es mit
dem Mauerbau 1961 keines finanziellen Anreizes mehr, eine Abwanderung der
Intelligenz zu verhindern, passt die nach der Textfassung restriktive Handhabung
der AVtI, insbesondere bezogen auf Dipl.-Chemiker, durchaus in die
gesellschaftspolitische Situation.

Der KlÃ¤ger wird dadurch keinesfalls zum Opfer des Mauerbaus. Dies wÃ¼rde
mindestens voraussetzen, dass er wegen der seiner Ansicht nach vorenthaltenen
zusÃ¤tzlichen Altersversorgung die Absicht gehabt hÃ¤tte, die DDR zu verlassen.
Dies wird noch nicht einmal von ihm selbst vorgetragen.

Auch die EinzelvertrÃ¤ge-VO 1953, mit deren VerkÃ¼ndung am 30. Juli 1953
gleichzeitig alle entgegenstehenden Bestimmungen auÃ�er Kraft traten (Â§ 12 Abs.
1 und 2 EinzelvertrÃ¤ge-VO 1953; wegen deren weiteren Fortgeltung vgl. auch die
Verordnung zur Ã�nderung von Bestimmungen Ã¼ber den Abschluss von
EinzelvertrÃ¤gen mit AngehÃ¶rigen der Intelligenz in der Deutschen
Demokratischen Republik vom 15. MÃ¤rz 1963 â�� GBl. DDR II 1963, 229), belegt
nicht den Vortrag des KlÃ¤gers, die AVtI sei nicht auf Ingenieure und Techniker
begrenzt gewesen. Nach Â§ 2 Abs. 1 EinzelvertrÃ¤ge-VO 1953 waren
EinzelvertrÃ¤ge (lediglich) mit hochqualifizierten Wissenschaftlern, Ingenieuren,
Technikern, Chemikern und Spezialisten, die ein Sondergehalt aufgrund des Â§ 8
oder des Â§ 9 der Verordnung vom 28. Juni 1952 Ã¼ber die ErhÃ¶hung der
GehÃ¤lter fÃ¼r Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker in der Deutschen
Demokratischen Republik (GBl. DDR 1952, 510) erhielten. DarÃ¼ber hinaus
"konnten" EinzelvertrÃ¤ge u. a. abgeschlossen werden mit AngehÃ¶rigen der
technischen Intelligenz, die konstruktiv und schÃ¶pferisch tÃ¤tig waren, die groÃ�e
technische und wissenschaftliche Aufgaben fÃ¼r den schnelleren und
planmÃ¤Ã�igeren Aufbau der Industrie und Wirtschaft durchfÃ¼hrten und stÃ¤ndig
hervorragenden Einfluss auf die technisch-wissenschaftliche Weiterentwicklung
nahmen, sowie mit hervorragenden Wirtschaftlern, Wissenschaftlern, AngehÃ¶rigen
der pÃ¤dagogisch tÃ¤tigen Intelligenz und anderen AngehÃ¶rigen der Intelligenz,
die in ihrem Bereich jeweils eine hervorragende Einflussnahme ausÃ¼bten. Daran
wird deutlich, dass die ZugehÃ¶rigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe allein
zum Abschluss eines Einzelvertrages und damit zur individuellen Einbeziehung in
die AVtI nicht genÃ¼gte; vielmehr mussten zusÃ¤tzliche Kriterien hinzutreten.

Dies schlieÃ�t aus, dem Titel eines Ingenieurs und Technikers lediglich eine
untergeordnete Bedeutung zuzumessen, zumal Â§ 1 Abs. 1 Satz 3 2. DB zur AVtI-VO
darauf ausdrÃ¼cklich abstellt.

Fehlt es an dem entsprechenden Titel und erfolgte zu Zeiten der DDR auch keine
Einbeziehung in die AVtI (im Wege einer Ermessensentscheidung oder durch
Einzelvertrag), so ist nach der Rechtsprechung des BSG belanglos, ob andere
Personen Aufgaben u. a. eines Ingenieurs oder Technikers wahrnahmen, ihnen
arbeits- und gehaltstechnisch gleichgestellt waren oder ob diese bedeutenden
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Einfluss auf den Produktionsprozess hatten.

Die NichtberÃ¼cksichtigung von Chemikern, Physikern und Mathematikern stellt
entgegen der Ansicht des KlÃ¤gers auch keine Diskriminierung dieser
Berufsgruppen dar. Der Senat hat nicht die Leistungen dieser Berufsgruppen zu
beurteilen, sondern allein darÃ¼ber zu befinden, ob sie unter Geltung von DDR-
Recht einen Anspruch auf zusÃ¤tzliche Altersversorgung aus der AVtI hatten. Dies
ist bezogen auf den hier zu entscheidenden Fall eines Dipl.-Chemikers nicht der Fall.

Der KlÃ¤ger selbst behauptet nicht, zur FÃ¼hrung des Titels eines Ingenieurs oder
Technikers befugt gewesen zu sein. Dass sein Hochschulstudium in betrÃ¤chtlichem
Umfang ein technisches Ingenieurstudium war, mag zutreffen. Gleichwohl hat es
nicht dazu gefÃ¼hrt, dass der KlÃ¤ger den nach der AVtI allein maÃ�gebenden Titel
eines Ingenieurs oder Technikers erworben hat. Dies mag der KlÃ¤ger
rÃ¼ckschauend betrachtet als "Pech" ansehen. Es ist jedoch nicht Aufgabe des
Senats, vom KlÃ¤ger im Nachhinein als ungÃ¼nstig erkannte berufliche
Entscheidungen zu bewerten, sondern er hat auf einen vorgefundenen individuellen
Sachverhalt das Gesetz anzuwenden.

Die sonstigen vom KlÃ¤ger genannten Vorschriften sind fÃ¼r die vorliegende
Entscheidung gÃ¤nzlich ohne rechtlichen Belang. Sie definieren ausgehend von
einem bestimmten Zweck (PrÃ¤mienzahlung, ZuschlÃ¤ge fÃ¼r ununterbrochene
BeschÃ¤ftigungsdauer, Verleihung eines Ehrentitels, Definition von
BeschÃ¤ftigungsgruppenkataloge fÃ¼r eine FÃ¼nfjahresplanung) eine bestimmte
Personengruppe (ingenieurtechnisches Personal im weiteren Sinne). Dazu mag der
KlÃ¤ger zwar nach der 1. DB zur PrÃ¤mienzahlung-VO, der ZuschlÃ¤ge-DB, der
Verordnung Ã¼ber die Verleihung des Ehrentitels "Verdienter Techniker des Volkes"
und nach der Anordnung vom 10. Dezember 1974 rechnen. In keiner dieser
Vorschriften wird jedoch angeordnet, dass die dort genannten Personen zugleich
der AVtI im Sinne der AVtI-VO zugehÃ¶rig sind. Fehlt jedoch eine solche
Bestimmung, so ergeben sich fÃ¼r die dort genannten Personen keine weiteren als
die dort genannten Rechtsfolgen.

Der KlÃ¤ger wird auch nicht in seinem Grundrecht auf Gleichbehandlung nach Art. 3
Abs. 1 GG berÃ¼hrt. Eine nachtrÃ¤gliche Korrektur der im Bereich der Zusatz- und
Sonderversorgungssysteme am 30. Juni 1990 gegebenen (abstrakt-generellen)
Regelungen der DDR, auch soweit sie in sich willkÃ¼rlich sind, durch die
vollziehende oder die rechtsprechende Gewalt ist nicht zulÃ¤ssig. Der
Einigungsvertrag (EV) hat grundsÃ¤tzlich nur die Ã�bernahme zum 03. Oktober
1990 bestehender VersorgungsansprÃ¼che und -anwartschaften von
"Einbezogenen" in das Bundesrecht versprochen und Neueinbeziehungen
ausdrÃ¼cklich verboten (Anlage II zum EV Sachgebiet H, Abschnitt III, Nr. 9
Buchstabe a und a. a. O. Sachgebiet F, Abschnitt III, Nr. 8 in Verbindung mit Â§ 22
Abs. 1 Rentenangleichungsgesetz â�� RAG -, wonach mit Wirkung vom 30. Juni
1990 die bestehenden Zusatzversorgungssysteme geschlossen wurden und keine
Neueinbeziehungen mehr erfolgten). Eine Erweiterung des einbezogenen
Personenkreises durch die vollziehende Gewalt oder die Rechtsprechung wÃ¤re im
Hinblick auf Art. 20 Abs. 3 GG, wonach die vollziehende Gewalt und die
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Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden sind, verfassungswidrig (BSG,
Urteile vom 10. April 2002 â�� B 4 RA 18/01 R â�� und vom 09. April 2002 â�� B 4
RA 3/02 R).

Die Berufung des KlÃ¤gers hat somit keinen Erfolg.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 Abs. 1 SGG und entspricht dem Ergebnis
des Rechtsstreits.

Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen hierfÃ¼r (Â§ 160 Abs. 2
Nrn. 1 und 2 SGG) nicht vorliegen.

Erstellt am: 20.02.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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